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Aktuell

Neues im Internet
Der Internetauftritt der GEW Ba-
den-Württemberg wird laufend ak-
tualisiert und erweitert. So wurde
die Seite Beamtenpolitik komplett
mit den neuen Unterpunkten Be-
soldung, Arbeitszeit, Beamten-
recht und Berufsverbot überarbei-
tet. Ebenso wurde die Seite Tarifpo-
litik mit neuen Schwerpunkten zu
Tarifrunden, Öffentlicher Dienst,
Weiterbildung und Wissenschaft
aktualisiert.
Im Laufe der letzten Wochen wur-
den z.B. weitere Seiten verbessert:
www.gew-bw.de/Rauchverbot.html,
gew-bw.de/Publikationen.html und
www.gew-bw.de/Politik_und_Ge-
sellschaft.html, auf der sich jetzt
auch der Gender-Bereich befindet.

Neu eingerichtet wurde eine Seite
für alle Informationen rund um das
Referendariat unter: www.gew-
bw.de/Ref.html, die auch Informa-
tionen für Anwärter/innen umfasst.
Neu im Internet sind auch die
GEW-Kreise Freiburg, Rastatt/Ba-
den-Baden, Nordschwarzwald und
Bad Mergentheim vertreten.

Neu: www.spv-s.de
Seit dem 16.07.07 ist der Süddeut-
sche Pädagogische Verlag (SPV) mit
einer neue Homepage im Internet:
www.spv-s.de. Eine Umleitung von
der alten Homepage (www.spv-
lb.de) wurde eingerichtet. Entspre-
chechend lautet die neue E-Mail-
Adresse: info@spv-s.de, Mails unter
der alten Adresse kommen aber

auch noch an. Die bisher in der Do-
meus-Liste eingetragenen Bezieher
des kostenlosen GEW-Jahrbuchser-
vices werden künftig direkt vom
Server die Jahrbuch-Updates erhal-
ten. Ein- und Austragungsmöglich-
keiten finden sich auf der neuen
Seite unter Jahrbuchservice. Bei Än-
derungen von E-Mail-Adressen
kann dort zuerst die alte Adresse
ausgetragen und dann eine neue E-
Mail-Adresse eingegeben werden.
Die neue Homepage bietet auch
einen neuen Shop-Bereich. Bestel-
lungen sind nach Anmeldung mit
einem vorher übermittelten Pass-
wort möglich. Daten werden über
eine gesicherte https-Verbindung
übermittelt. Der Shop funktioniert
auch mit dem Browser Firefox.

Alles was Recht ist ... Erfolge des GEW-Rechtsschutzes

Altersermäßigung für 55 bis
60-jährige Lehrkräfte und 25.
Unterrichtstunde an Gymna-
sien und beruflichen Schulen 
Die Verfahren gehen in die näch-
ste Instanz. Wie berichtet, war der
sogenannte Regelstundenmaßer-
lass, in dem die Arbeitszeit der
Lehrkräfte im öffentlichen Schul-
dienst geregelt ist, nach einer vom
Hauptpersonalrat GHRS in Ko-
operation mit dem GEW-Rechts-
schutz erstrittenen Entscheidung
des Bundesverwaltungsgericht zu-
mindest seit 2003 rechtswidrig zu-
stande gekommen, weil die schu-
lischen Hauptpersonalräte bei
diesen Regelungen nicht beteiligt
wurden. Davon insbesondere be-
troffen waren die Streichung der
Altersermäßigung der 55 bis 60-
jährigen Lehrkräfte im gehobenen
Dienst und die Deputatserhö-
hung auf 25 Wochenunterrichts-
stunden im höheren Dienst ab
2003, aber auch die Einführung
der Leitungszeit für Schulleitun-
gen. Inzwischen wurden die Betei-
ligungsverfahren nachgeholt und
die Regelungen, wie berichtet, seit
September 2006 rechtswirksam in
Kraft gesetzt. 
Die GEW hat Betroffene massen-
haft aufgefordert die rechtswidri-
gen Änderungen individuell von

2003 bis 2006 nachzufordern und
führt dazu unter GEW-Rechts-
schutz Pilotverfahren durch die
Instanzen. Die Verwaltungsge-
richte Sigmaringen, Freiburg und
Stuttgart haben die Anträge in
der 1. Instanz zurückgewiesen im
Wesentlichen wegen der allgemei-
nen beamtenrechtlichen Ver-
pflichtung Mehrarbeit zu leisten
(volle Hingabe der Arbeitskraft).
Die Verwaltungsgerichte haben
wegen der grundsätzlichen Be-
deutung der Verfahren jedoch die
Berufung ausdrücklich zugelas-
sen. Diese Verfahren werden jetzt
unter GEW-Rechtsschutz durch-
geführt werden. Das Ergebnis
bleibt abzuwarten. Alle Kol-
leg/innen, die mit den Antrags-
formulierungen der GEW Anträ-
ge gestellt haben und gegen ab-
lehnende Bescheide der Regie-
rungspräsidien Widerspruch ein-
gelegt haben und deren Verfahren
nunmehr ruhen, werden sich bis
zu den Entscheidungen der obe-
ren Instanzen gedulden müssen.

Erfolg: Höhere Besoldung bei
begrenzter Dienstfähigkeit
Bereits seit Einführung der soge-
nannten begrenzten Dienstfähig-
keit hat sich der GEW-Rechts-
schutz in vielen Verfahren für Mit-

glieder mit dieser auseinanderge-
setzt. Inhaltlich ging es sowohl
um deren beamtenrechtliche Zu-
lässigkeit als auch um die Höhe
der Besoldung bei begrenzter
Dienstfähigkeit. Die Zulässigkeit
der begrenzten Dienstfähigkeit
wurde, wie berichtet, vom
Bundesverwaltungsgericht bestä-
tigt (2 C 1/04), aber gleichzeitig
wurde vom Bundesverwaltungsge-
richt festgestellt, dass begrenzt
dienstfähige Beamt/innen deut-
lich höhere Bezüge erhalten müs-
sen als bei Zurruhesetzung wegen
Dienstunfähigkeit. Zur abschlie-
ßenden Klärung wurde noch Ver-
fassungsbeschwerde beim Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe
eingelegt. Diese wurde jedoch
nicht zur Entscheidung angenom-
men und damit die Verfassungs-
konformität der begrenzten
Dienstfähigkeit bestätigt.
Die Landesregierung Baden-
Württemberg hat nun die Ent-
scheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts in einer Dienstbezü-
gezuschlagsverordnung umge-
setzt: Begrenzt Dienstfähige sol-
len ab 1. Januar 2007 einen nicht
ruhegehaltfähigen Zuschlag von
mindestens 220 EUR bzw. 5 Pro-
zent der Vollzeitbezüge im Monat
erhalten.

Weitere Infos unter:
www.gew-bw.de/
Altersermaessi-
gung_4.html


